
Der Rat der Stadt Siegen genehmigt folgende Dringlichkeitsentscheidung: 
 
Bei der Haushaltsstelle 1.630.9403.7-42, ÖPNV-Investitionsmaßnahmen - Bau von 
Musterhaltestellen - werden Haushaltsmittel in Höhe von 165.000,00 € außerplanmäßig 
gemäß § 82 Abs. 1 GO bereitgestellt. 
 
Die Deckung erfolgt durch eine Investitionsförderung des Kreises Siegen-Wittgenstein in 
Höhe von 132.000,00 € bei der Haushaltsstelle 1.630.3620.7-42 ÖPNV-
Investitionsmaßnahmen, Bau von Musterhaltestellen, Zuweisung des Kreises sowie durch 
Nichtinanspruchnahme von Mitteln bei der Haushaltsstelle 1.630.9500.9 - Ausbau von 
Stadtstraßen - in Höhe von 33.000,00 € . 




